
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/9/6 5Ob314/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1985

Norm

AO nF §8

Rechtssatz

Durch Ersetzen des Begri3es des Geschäftes durch jenen des Unternehmens in § 8 Abs 2 AO nF wurde keine inhaltliche

Änderung der vormaligen Regelung beabsichtigt, sodaß auch unter dem Begri3 des Unternehmens nicht nur der

Betrieb eines Handelsunternehmens, Gewerbeunternehmens oder sonstigen Unternehmens zu verstehen ist, sondern

auch jede Erwerbsbeschäftigung, die den Abschluß und die Erfüllung von Rechtsgeschäften regelmäßig mit sich bringt

und die als Quelle für den Lebensunterhalt des Schuldners und für die Befriedigung der Gläubiger auch während des

Ausgleichsverfahrens erhalten werden soll.
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